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In der Strafsache gegen den Arzt Dr.med.JÄ 
aus Berl in-Lankwitz, ı geboren am 
i n  Heiße O/S. › 
wegen Zersetzung der Fehrkraft u.a. . ' 

hat das Reíchsger icnt ,  2. Strafsenat, i n  der Sitzung 
vom 26. }Jovember 1942, an der t e  tlgenommen haben 

-„ als Richter.: 
der Senatsprästdent Vogt 
und d i e  Re tchsgeríchteräte Dr. . Hoffmann, Stumpf, 
Dr. Ri t tweger ,  er. Werne ehe, 

a l s  Beamter der Staatsanwaltschaft * 

der Re tehsanwalt Dr« Nagel , 
nach mündlicher Verhandlung für Recht erkannt . 

`Díe Rev i s ion  des Angeklagten gegen das Ur t e i l  des Landgerichts 
i n  B e r 1 í n vom 29. Juni 1942 w i r d  verworfen. 

Dem Angek'lagt'en werden d i e  Kosten des. Rechtsmit te ls  außer= 
l e g t .  

. 
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Von Rechts 

ı 
Gründe 

L )  Die Ablehnung des Beweisantrags des Angeklagten auf Ver: 
nehmung eines Sachverständigen über den Gesundheitszustand des 
Angeklagten is t  in  der früheren, dann ' vertagten Verhandlung vom 
l?. September 1941 erfolgt. In der h i e r  a l l e i n  maßgebenden Haupt-= 
verhandlung vom 29. Juni 1942 i s t  der Beweisantrag ausweis l ich 
der Sitzungsniederschríft nicht wiederhol t .  Nur. dann hätte aber 
das Gericht zu ihm Stellung nehmen missen. Lin Verstoß gegen 
§ 245 StPO l i e g t  -sonach nicht vor .  
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2.) Las angefochtene Urteil hat sieh mit Recht auch auf die 
verlesene Niederschrift über die richterl Ache Vernehmung des vor 
der Hauptverhandlung verstorbenen Hauptmanns als zeugen 
gestützt„ Es ist nach § 251 StPO verfahren worden 

3.) Auch die Sachrüge konnte keinen .Erfolg haben. 
.Die Urteils feststellungen rechtfertigen die Annahme des 

Landgerichts, daß der Angeklagte 
. 

sich des Verbrechens des UNter: 
Nehmers ckr ßkhrdienstentstehung 'Vz Iatetnheít mit Fälschung eines 
Gesundheítseeugnisses schuldig gemacht hat 

Soweit die Revision in unzulässiger Weise gegen die Beweis: 
annahmen und die Beweiswürdigung des ersten Richters ankämpft, 
kann ihr Vorbringen nicht beachtet werden (§§' 261, 357 StPO). 
Uhbegründet ist auch der Einwand der Revision, der Angeklagte sei 
auch bei der zweiten Musterung am.l8„ September 1940 noch zeit: 
lieh untauglich gewesen, das vom Landgericht als gefälscht erach= 
tote Gesundheitszeugnis des Professors Dr. Set daher 
kein Hittel zum „falschen Nachweis des leidenden Zustands des 
Angeklagten gewesen und seine Verlegung durch den Angeklagten 
kenne nicht die Annahme des Landgerichts stützen, daß er sich 
mittels des Attestes dem Wehrdienst habe entziehen wollen. 

.Der Ausgangspunkt dieser Darlegungen, daß der Angeklagte am 
l8„September 1940 wagen seines Lungenletdens noch als zeitlich un: 
tauglich zu erachten gewesen Set,steht mit den Feststellungen des 
angefochtenen Ur teils im Widerspruch.Lknn dieses führt gerade aus, 
daß? für den Husterungsarxt .Dr, das am l8„September 1940 vom 
Angeklagten vorgelegte jalschltch angefertigte Gesundheítszeugnis 
für die nochmalige zeitlich begrenzte Zurückstellung des Angeklag=. 
ten maßgebend war,daß er aber noch eine Röntgenuntersuchung des 
Angeklagten anordnete,weil nach dessen Angabe Dr. das 
Zeugnis ohne UNtersuchung ausgestellt habe„Díe Darlegung des Ur: 
teils,daß der Angeklagte diese Untersuchung nicht hat vornehmen 
lassen,und daß er bei' der erneuten Musterung am 28.September 1940 
für kV befunden worden sei, ergeben als Feststellung des Landge= 
r tchts,daß diese Entscheidung des üusterungsstabs dem zustande des 
Angeklagten entsprach.Lbs ergibt sich auch aus den anschließenden 
Urteilsdarlegungen,daß der Angeklagte dies von v~ ~rneheretn wußte, 
daß die ärztlichen Zeugnisse aus den Jahren 1938 und 1940 durchaus 
beruhigend lauteten, der Iuberkuloseprozeß qfifenbar in Abheilung 
begriffen war,und daß 
nie des Professors LW. l8,September 1940 alle B8deN= 
Ken gegen das VOrliegen eines Lungenleidens ohne weiteres 
.streuen eu können. 

der Afwcklfgte geglaubt hat, durch das zeug- I am 
IST: 

r t cht s 
den 

Auch sonst ist rechtl tchntchts gegen die Annahme des Landge- etn.:uwenden,daß das festgestellte Verhalten des Angeklagten tot bestand des § 5 Abs. 1.Ur'. 5 KSSVO erfüllt. 
geh.: Vogt Hoffmann Stumpf Htttweger Wer-nacke 
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